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§ 40 JN
 JN - Jurisdiktionsnorm

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

Wird die Gewährung der Rechtshilfe von dem ersuchten Gerichte verweigert, oder entstehen aus Anlaß der Gewährung

der Rechtshilfe in Bezug auf deren Ausführung oder in anderer Hinsicht Meinungsverschiedenheiten zwischen dem

ersuchenden und dem ersuchten Gerichte, so hat auf Begehren des ersuchenden ausländischen Gerichtes oder eines

anderen hiezu berufenen ausländischen ö3entlichen Organes das dem ersuchten Gerichte vorgesetzte

Oberlandesgericht ohne vorhergehende mündliche Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der Weigerung oder über

den sonstigen Gegenstand der Meinungsverschiedenheit zu entscheiden.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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